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Für die Mittlere Betriebsunterbrechungsversicherung (ZMBU) gelten je 
nach Vereinbarung über die versicherten Gefahren die dem 
Versicherungsvertrag zugrunde gelegten Versicherungsbedingungen 
(AFB 2008, AWB 2008, AStB 2008, AERB 2008, BWE 2008) soweit sich 
nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt.

§ 1 Gegenstand der Versicherung

1. Wird der im Versicherungsvertrag bezeichnete Betrieb des 
Versicherungsnehmers am Versicherungsort infolge eines 
Sachschadens unterbrochen, der nach den vereinbarten 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen aus dem vorliegenden 
Vertrag dem Grunde nach entschädigungspflichtig ist, so ersetzt 
der Versicherer den dadurch in dem Betrieb des Versicherungs-
nehmers entstehenden Unterbrechungsschaden (§ 2).

2. Über Nr. 1 hinaus wird ein Unterbrechungsschaden auch dann 
ersetzt, wenn der dem Grunde nach entschädigungspflichtige 
Sachschaden Gebäude oder bewegliche Sachen am 
Versicherungsort betrifft, die dem versicherten Betrieb des 
Versicherungsnehmers dienen, jedoch nicht durch den 
vorliegenden Vertrag versichert sind.

3. Unterbrechungsschäden infolge Sachschadens an Urkunden, 
Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, Karteien, Zeichnungen, 
Lochkarten, Magnetbändern, Magnetplatten oder sonstigen 
Datenträgern sind nur versichert, wenn dies besonders 
vereinbart ist; eine Entschädigungsgrenze kann vereinbart 
werden.

Der Versicherungsnehmer hat jedoch von den in Abs. 1 
genannten Unterlagen und Datenträgern Duplikate anzufertigen 
und diese so aufzubewahren, dass sie im Fall eines Sachschadens
voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder
beschädigt werden oder abhanden kommen können. Als 
Duplikate gelten auch Urbelege oder damit vergleichbare 
Unterlagen, die ohne nennenswerte Zeitverzögerung und ohne 
große Kosten eine Rekonstruktion ermöglichen. 

Unterbrechungsschäden durch Verlust oder Änderung 
gespeicherter Informationen ohne gleichzeitige Beschädigung 
des Datenträgermaterials werden nicht ersetzt.

4. Kündigungsrecht bei Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit gemäß Abschnitt B, § 8, Ziffer 1 der 
jeweiligen Vertragsgrundlage, die er vor Eintritt des 
Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, 
so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen. Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die 
Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

5. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
Abschnitt B, § 8 der jeweiligen Vertragsgrundlage vorsätzlich, so 
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 

Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 2 Unterbrechungsschaden; Haftzeit

1. Unterbrechungsschaden ist der entgehende Betriebsgewinn 
und der Aufwand an fortlaufenden Kosten in dem versicherten 
Betrieb.

2. Der Versicherer haftet nicht, soweit der 
Unterbrechungsschaden erheblich vergrößert wird

a) durch außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
eintretende Ereignisse;

b) durch behördlich angeordnete Wiederaufbau- oder 
Betriebsbeschränkungen;

c) dadurch, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, 
beschädigter oder abhanden gekommener Sachen nicht 
rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht.

3. Der Versicherer haftet für den Unterbrechungsschaden, der 
innerhalb von 12 Monaten seit Eintritt des Sachschadens 
entsteht (Haftzeit), soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Ist 
die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 
Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von zwölf 
Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles 
Kalenderjahr.

§ 3 Betriebsgewinn und Kosten

1. Versichert sind der Gewinn aus dem Umsatz der hergestellten 
Erzeugnisse und der gehandelten Waren sowie der Gewinn aus 
Dienstleistungen und die fortlaufenden Kosten des versicherten 
Betriebes.

2. Nicht versichert sind

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für 
bezogene Waren, soweit es sich nicht um Aufwendungen zur 
Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für 
Energiefremdbezug handelt; 

b) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

c) Ausgangsfrachten, soweit keine fortlaufenden vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen entgegenstehen, und Paketporti;

d) umsatzabhängige Versicherungsprämien;

e) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige 
Erfindervergütungen;

f) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels- oder
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Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen, beispielsweise aus 
Kapital-, Spekulations- oder Grundstücksgeschäften.

§ 4 Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer gemäß dem Summenermittlungsschema 
des Versicherers im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem 
Versicherungswert (siehe § 8) zuzüglich einer vom 
Versicherungsnehmer gewünschten Vorsorge entsprechen soll.

§ 5 Meldung der Versicherungssumme

1. Das Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu entsprechen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 6 Monate 
nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach Geschäftsbüchern 
im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschafteten Wert zu 
melden. Grundlage für die Meldung ist das Summenermittlungs-
schema des Versicherers. Der gemeldete Wert gilt als 
Beantragung zur Anpassung der Versicherungssumme ab 
Eingang der Meldung. Eine Erhöhung gilt als vom Versicherer 
angenommen, sofern eine Dokumentierung der neuen 
Versicherungssumme durch schriftlichen Nachtrag erfolgt ist.

2. Erfolgt eine Meldung gemäß Nr. 1 nicht fristgerecht, so gilt die 
bisher vereinbarte Versicherungssumme weiterhin. Wird die 
Meldung gemäß Nr. 1  nachgeholt, so  gelten die Bestimmungen 
gemäß Nr. 1 sinngemäß.

3. Lehnt der Versicherer eine Erhöhung ab, so kann der 
Versicherungsnehmer die ZMBU innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung 
kündigen.

§ 6 Nachhaftung

Sofern im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart, haftet der 
Versicherer über die Versicherungssumme hinaus. Dies gilt nicht 
für vereinbarte Entschädigungsgrenzen und 
Versicherungssummen auf Erstes Risiko (Erste Gefahr).

§ 7 Buchführungspflicht

1. Vertraglich vereinbarte Obliegenheit 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet Bücher zu führen. 
Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen sind 
für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung oder Zerstörung 
zu schützen.

2. Kündigung bei Verletzung der Obliegenheit

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die Obliegenheit gemäß Nr. 1, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

3. Leistungsfreiheit bei Verletzung der Obliegenheit

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 
1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 8 Versicherungswert im Schadenfalle; Bewertungszeitraum; 
Unterversicherung; Überversicherung

1. Maßgebend für den Versicherungswert im Schadenfalle sind 
der Betriebsgewinn und die Kosten, die der Versicherungs-
nehmer ohne Unterbrechung des Betriebes in dem 
Bewertungszeitraum erwirtschaftet hätte. 

Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate. Dies gilt auch, 
wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. Soweit 
eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens jedoch 24 
Monaten vereinbart ist, beträgt der Bewertungszeitraum 24 
Monate. Soweit eine Haftzeit von mehr als 24 Monaten 
vereinbart ist, beträgt der Bewertungszeitraum 36 Monate.

Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von dem an 
ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, spätestens jedoch
mit dem Ablauf der Haftzeit.

2. Ist der letzte vor Eintritt des Sachschadens gemeldete Wert 
niedriger als der tatsächlich erwirtschaftete Wert des 
Geschäftsjahres, für das die Meldung abgegeben wurde, so wird 
nur der Teil des Schadens und der Schadenminderungskosten 
ersetzt, der sich zum ganzen Schaden verhält wie der gemeldete 
Wert zum tatsächlich erwirtschafteten Wert. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft macht, dass die 
unrichtige Meldung ohne sein Verschulden erfolgt ist.

3. War die Meldung gemäß § 5 Nr. 1 zum Zeitpunkt des 
Schadeneintritts nicht erfolgt, so tritt an deren Stelle der vor 
Eintritt des Sachschadens maßgebende Betrag gemäß § 5 Nr. 2.

4. Überversicherung

a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des 
versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der 
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass 
zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 
Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag
maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn 
der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen 
worden wäre.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt.

§ 9 Umfang der Entschädigung; Mehrere Versicherer

1. Zu ersetzen sind der Betriebsgewinn und die Kosten, die der 
Versicherungsnehmer infolge der Betriebsunterbrechung im 
Bewertungszeitraum nicht erwirtschaften konnte.

2. Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich
notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit sie ohne 
die Unterbrechung erwirtschaftet worden wären. 

3. Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen und Einrichtungen 
sind nur insoweit zu entschädigen, als sie auf vom Sachschaden 
nicht betroffene Teile des versicherten Betriebes entfallen.

4. Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und das Ergebnis 
des Betriebes während des Bewertungszeitraumes günstig oder 
ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung 
nicht eingetreten wäre.

5. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 
Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach Ablauf des 
Bewertungszeitraumes als Folge der Unterbrechung innerhalb 
der Haftzeit ergeben, sind billigerweise zu berücksichtigen.
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6. Mehrere Versicherer

a) Anzeigepflicht

aa) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

bb) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
aa) vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der Versicherer zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung 
erlangt hat.

b) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem 
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherungen zu 
zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine 
Mehrfachversicherung vor.

bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen 
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der 
Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
auch, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben 
Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus vorliegendem 
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen 
insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen, aus denen die Prämie errechnet wurde, 
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der 
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine 
höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag 
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. 

Bei Vereinbarung eines Selbstbehaltes kann als Entschädigung 
aus den mehreren Verträgen nicht mehr als der Schaden 
abzüglich des Selbstbehaltes verlangt werden.

cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. Etwaige 
Schadensersatzansprüche des Versicherers bleiben unberührt.

c) Beseitigung der Mehrfachversicherung 

aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er 
verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben 
oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der 
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. Die Aufhebung 
des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme 
und Änderung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

bb) Die Regelungen nach aa sind auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der 
Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die 
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der 
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung 
der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 10 Prämie

1. Die Jahresprämie wird zu Beginn des Versicherungsjahres auf 
Basis der vereinbarten Versicherungssumme berechnet.

2. Ändert sich gemäß § 5 die Versicherungssumme, so  wird die 
Prämie ab Eingang der Meldung angepasst.

§ 11 Sachverständigenverfahren

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen zusätzlich 
enthalten:

a) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende 
Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für
das vorausgegangene Geschäftsjahr,

b) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, 
wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des 
Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der 
Haftzeit, ohne die versicherte Unterbrechung des Betriebes 
entwickelt hätten,

c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, 
wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des 
Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der 
Haftzeit infolge der versicherten Unterbrechung gestaltet haben,

d) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den 
versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen.

Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlust-
rechnungen die Bestimmungen zum Unterbrechungsschaden zu 
berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind gesondert 
auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

§ 12 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs 
abgeschlossen sind.

Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der 
Unterbrechung und nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich 
ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die 
verflossene Zeit der Unterbrechung mindestens zu vergüten hat, 
kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass ihm dieser 
Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung gezahlt wird.

2. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) Die Verzinsung beginnt mit dem Ende der Haftzeit oder ab 
dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr
entsteht; maßgebend ist der frühere Zeitpunkt.

b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens 
des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt 
oder nicht gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des 
Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass 
dieses Versicherungsfalles noch läuft.
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